
BESCHLUSS VOM 17. 5. 1991 — RECHTSSACHE C-313/90 R

BESCHLUSS DES PRÄSIDENTEN DES GERICHTSHOFES
17. Mai 1991 *

In der Rechtssache C-313/90 R

Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques, Vereinigung französi
schen Rechts, Paris,

Akzo NV, Gesellschaft niederländischen Rechts, Arnhem (Niederlande),

Hoechst AG, Gesellschaft deutschen Rechts, Frankfurt am Main (Bundesrepublik
Deutschland),

Imperial Chemical Industries plc, Gesellschaft britischen Rechts, London,

Snia Fibre SpA, Gesellschaft italienischen Rechts, Cesano Maderno (Italien),

Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte M. "Waelbroeck und A. Vandencasteele,
Brüssel; Zustellungsanschrift: Kanzlei des Rechtsanwalts E. Arendt, 4, avenue
Marie-Thérèse, Luxemburg,

Antragstellerinnen,

gegen

Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch Rechtsberater
T. F. Cusack und durch M. Nolin, Juristischer Dienst, als Bevollmächtigte;
Zustellungsbevollmächtigter: G. Berardis, Juristischer Dienst, Centre "Wagner,
Luxemburg-Kirchberg,

Antragsgegnerin,

wegen eines Antrags auf einstweilige Anordnung, der in erster Linie darauf gerich
tet ist, der Allied Signal Inc. und der Allied Signal Fibers Europe SA aufzugeben,
den Teil der Beihilfe an die französischen Behörden zurückzuzahlen, den sie
schon gemäß deren Entscheidung erhalten haben, eine Beihilfe zur Errichtung ei
ner Betriebseinheit für die Herstellung von zur industriellen Verwendung bestimm-

* Verfahrenssprache: Französisch.
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ten Polyesterfasern in der Region Longwy zu gewähren, sowie der Französischen
Republik aufzugeben, jede weitere Auszahlung dieser Beihilfe zu unterlassen,

erläßt

DER PRÄSIDENT DES GERICHTSHOFES
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

folgenden

Beschluß

1 Das Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (nachstehend:
CIRFS), die Akzo NV, die Hoechst AG, die Imperial Chemical Industries plc
und die Snia Fibre SpA haben mit Klageschrift, die am 12. Oktober 1990 bei der
Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen ist, gemäß Artikel 173 Absatz 2 EWG-Ver
trag die Nichtigerklärung der Entscheidung der Kommission beantragt, die in dem
Schreiben vom 1. August 1990 enthalten ist, das der Direktor in der Generaldirek
tion Wettbewerb, R. Sunnen, an das CIRFS richtete und wonach zum einen die
von den französischen Behörden zugunsten einer Investition der Firma Allied Si
gnal in der Region Longwy gewährte Beihilfe nicht der Pflicht zur vorherigen
Meldung nach Artikel 93 Absatz 3 EWG-Vertrag unterlag und zum anderen In
halt und Intensität der Beihilfe als Anwendungsfall des Regionalplans „Raumord
nungsprämie" den Anforderungen genügten.

2 Mit besonderem Schriftsatz, der am 12. März 1991 bei der Kanzlei des Gerichts
hofes eingegangen ist, haben die Antragstellerinnen unter Hinweis darauf, daß ein
Teil der Beihilfe bereits ausgezahlt worden sei, gemäß Artikel 186 EWG-Vertrag
einen Antrag auf einstweilige Anordnung gestellt, der darauf gerichtet ist, der Al
lied Signal Inc. und der Allied Signal Fibers Europe SA aufzugeben, den Teil der
Beihilfe an die französischen Behörden zurückzuzahlen, den sie schon erhalten
haben, und der Französischen Republik aufzugeben, jede weitere Auszahlung zu
unterlassen, hilfsweise, der Kommission aufzugeben, eine Entscheidung zu erlas
sen, mit der die Französische Republik verpflichtet wird, die bereits ausgezahlte
Beihilfe zurückzufordern, und mit der jede weitere Auszahlung der Beihilfe unter
sagt wird.
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3 Die Kommission hat am 4. April 1991 zu dem Antrag auf einstweilige Anordnung
schriftlich Stellung genommen, und die Parteien haben am 6. Mai 1991 mündliche
Ausführungen gemacht.

4 Vor Prüfung der Begründetheit des Antrags auf einstweilige Anordnung ist kurz
auf die Vorgeschichte des Rechtsstreits einzugehen.

5 Nach ihren der Kommission mitgeteilten Angaben beschlossen die französischen
Behörden am 21. Juni 1989, für das Investitionsvorhaben von 840 Millionen FF,
das die Firma Allied Signal in Longwy zu verwirklichen beabsichtigt, eine direkte
regionale Beihilfe von 160 Millionen FF zu gewähren.

6 Diese Investition betrifft die Errichtung einer Betriebseinheit für die Herstellung
von Polyesterfasern, die zur industriellen Verwendung bei der Verstärkung von
Reifen bestimmt sind. Die Produktion dieser Betriebseinheit soll die von der Firma
Allied Signal gegenwärtig aus einer ihrer Fabriken in den Vereinigten Staaten in
die Gemeinschaft eingeführten Polyesterfasern ersetzen; nach Angabe der Kom
mission betragen diese Einfuhren jährlich 10 000 t. Die Kapazität der Betriebsein
heit könnte jedoch mit der Zeit am Ende auf jährlich 28 000 t erhöht werden.

7 Die für diese Investition bewilligte Beihilfe wurde im Rahmen der als „Raumord
nungsprämie" bezeichneten französischen Beihilferegelung gewährt, die gemäß Ar
tikel 93 Absatz 3 EWG-Vertrag der Kommission gemeldet worden war. Für das
Departement Meurthe-et-Moselle, in dem diese Investition verwirklicht werden
soll, befand die Kommission in ihrer Entscheidung 85/18/EWG vom 10. Oktober
1984 über die Abgrenzung der Gebiete in Frankreich, die Raumordnungsprämien
erhalten können (ABl. 1985, L 11, S. 28), daß Beihilfen für Industrievorhaben in
diesem Departement, wie sie in dieser Beihilferegelung mit einem Höchstsatz von
25 % der Investition vorgesehen sind, mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar
sind. Nach Errichtung eines „europäischen Entwicklungsschwerpunkts" durch die
Regierungen Frankreichs, Belgiens und Luxemburgs, zu dem die Region von
Longwy gehört, erhöhte die Kommission mit Schreiben vom 1. Dezember 1986 an
die betreffenden Regierungen den Höchstsatz der Beihilfe für Investitionsvorhaben
in dieser Zone auf 30 %.
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8 Es steht fest, daß die fragliche Beihilfe die Grenzen, innerhalb deren die Kommis
sion so die Beihilfegewährung im Rahmen der Regelung Raumordnungsprämie zu
gelassen hat, nicht überschreitet.

9 Nach Auffassung der Antragstellerinnen verstößt die gewährte Beihilfe jedoch ge
gen die von der Kommission im Juli 1977 eingeführte Verhaltensregelung für Bei
hilfen zugunsten der Kunstfaserindustrie in der Gemeinschaft.

10 Aus den Akten geht hervor, daß die Kommission in einem Schreiben vom 19. Juli
1977 an die Regierungen der Mitgliedstaaten unter Hinweis auf die großen Über
kapazitäten der Kunstfaserindustrie in der Gemeinschaft die Auffassung vertreten
hatte, daß die Mitgliedstaaten für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem er
wähnten Schreiben davon absehen sollten, auf dem Gebiet der Beihilfengewährung
Maßnahmen zu beschließen, die zu einer Erhöhung der bestehenden Kapazitäten
dieser Industrie führen würden. Nach dem Wortlaut des Schreibens sollte sich die
ser Verzicht auf alle Arten von Beihilfen, insbesondere auf Beihilfen mit regionaler
Zweckbestimmung erstrecken, und zwar auch dann, wenn sie ohne weiteres und
ohne vorherige Anmeldung gewährt werden. Auf der Grundlage von Artikel 93
Absatz 1 EWG-Vertrag bat die Kommission die Mitgliedstaaten, ihre Zustimmung
zu diesen Grundsätzen zu erklären. Schließlich mußten der Kommission nach dem
Wortlaut dieses Schreibens alle Unterlagen vorher unterbreitet werden, die Beihil
fen betrafen, die die Mitgliedstaaten aus sozialen Gründen gewähren wollten und
die auf eine Erhöhung oder Schaffung von Kapazitäten abzielten.

11 Diese Kontrollregelung für Beihilfen zugunsten der Kunstfaserindustrie wurde
durch die Kommission 1979, 1981, 1983, 1987 und 1989 verlängert. Diese Verlän
gerungen wurden in Form von Mitteilungen der Kommission im Amtsblatt C der
Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht.

12 Aus der angefochtenen Entscheidung ergibt sich, daß diese Kontrollregelung auf
die fragliche Beihilfe, die die Schaffung von Kapazitäten zur Produktion von zur
industriellen Verwendung bestimmten Kunstfasern betreffe, nicht anwendbar sein
soll, da die Beihilfe bewilligt worden sei, bevor diese Regelung bei ihrer letzten
Verlängerung erweitert worden sei.
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13 Nach Ansicht der Kommission wurde die Kontrollregelung für Beihilfen in der
Form, wie sie für einen Zeitraum von zwei Jahren ab 19. Juli 1989 verlängert
wurde, auf zur industriellen Verwendung bestimmte Kunstfasern ausgedehnt, wäh
rend sie zuvor nur für Kunstfasern gegolten habe, die zur Verwendung im Textil
sektor bestimmt gewesen seien. Die Kommission verweist hierzu auf den Wortlaut
der Mitteilung über die Verlängerung aus dem Jahre 1989 (ABl. 1989, C 173,
S. 5), in der sie in einem Klammerzusatz hervorgehoben habe, daß der fragliche
Kunstfasersektor „Acryl-, Polyester-, Polypropylen- und Polyamidfasern und
-garne sowie die Texturierung dieser Garne, unabhängig vom Typ des Erzeugnis
ses oder der Art der Verwendung" umfasse. Nach ihrer Mitteilung über die Ver
längerung aus dem Jahre 1987 (ABl. 1987, C 183, S. 4) habe der fragliche Sektor
„Acryl-, Polyester-, Polypropylen- und Polyamidfasern und -garne sowie die Tex
turierung dieser Garne" umfaßt.

1 4 Die Antragstellerinnen machen geltend, die Kontrollregelung habe schon von ihrer
Einführung im Jahre 1977 an die Erhöhung oder Schaffung von Kapazitäten für
die Produktion von Kunstfasern unabhängig von ihrer endgültigen Verwendung
zum Gegenstand gehabt. Die Antragstellerinnen verweisen in diesem Zusammen
hang insbesondere auf eine Mitteilung über die Kontrollregelung für Beihilfen zu
gunsten der Kunstfaserindustrie, die die Kommission 1977 an die Behörden der
Bundesrepublik Deutschland gerichtet habe und in der der Anwendungsbereich der
Kontrollregelung so beschrieben gewesen sei.

15 Die Antragstellerinnen machen ferner geltend, daß die fragliche Beihilfe nicht als
ab dem Monat Juni 1989 gewährt betrachtet werden könne, da die Firma Allied
Signal noch im März 1990 mit einer österreichischen Firma in Verhandlungen über
die Errichtung der geplanten Betriebseinheit in Österreich gestanden habe.

16 Es ist darauf hinzuweisen, daß eine einstweilige Anordnung nach Artikel 83 § 2
der Verfahrensordnung voraussetzt, daß Umstände vorliegen, aus denen sich die
Dringlichkeit ergibt, und daß die Notwendigkeit der beantragten Anordnung in
tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht glaubhaft gemacht wird.

17 Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofes ist die Dringlichkeit eines An
trags auf einstweilige Anordnung danach zu beurteilen, ob die Gewährung vorläu
figen Rechtsschutzes erforderlich ist, um zu verhindern, daß dem Antragsteller ein
schwerer und nicht wiedergutzumachender Schaden entsteht. Die Partei, die die
einstweilige Anordnung beantragt, hat den Nachweis dafür zu erbringen, daß sie
den Ausgang des Hauptverfahrens nicht abwarten kann, ohne selbst einen Schaden
zu erleiden, der schwere und nicht wiedergutzumachende Folgen für sie hätte.
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18 Die Antragstellerinnen machen hierzu geltend, daß die von den französischen Be
hörden gewährte Beihilfe den Konkurrenten im Bereich der Kunstfasern einen
nicht wiedergutzumachenden Schaden zufügen würde. Die Firma Allied Signal er
hielte durch diese Beihilfe einen wesentlichen Vorteil in Form einer Kostensen
kung, der es ihr gestatten würde, die hergestellten Fasern zu einem niedrigeren
Preis als ihre Konkurrenten zu verkaufen, zu denen insbesondere sie selbst gehör
ten. Der verursachte Schaden würde durch die Nichtigerklärung der angefochte
nen Entscheidung nicht zwangsläufig behoben. Es sei zweifelhaft, ob die Beihilfe
tatsächlich zurückgezahlt würde. Jedoch ergäbe sich selbst im Fall der Rückzah
lung aus der Ausweitung der schon vorhandenen Überkapazitäten der Gemein
schaftsindustrie ein Schaden. Dies liefe den Kapazitätsabbau- und Umstrukturie
rungsanstrengungen zuwider, die die betroffenen Unternehmen seit 1971 mit Un
terstützung der Kommission gemacht hätten. Da die Herstellungsverfahren weitge
hend identisch seien, komme es insoweit nicht darauf an, ob es sich um eine Pro
duktion von Kunstfasern handele, die zur Verwendung in der Industrie oder aber
im Textilsektor bestimmt seien. Selbst im Fall einer Rückzahlung würde die Firma
Allied Signal jahrelang zinsfrei über einen erheblichen Kapitalbetrag verfügen.

19 Es ist festzustellen, daß die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung allein, wie
die Antragstellerinnen übrigens selbst ausführen, den geltend gemachten Schaden
nicht verhindern kann.

20 Die angefochtene Entscheidung beschränkt sich nämlich darauf, festzustellen, daß
die fragliche Beihilfe nicht der Pflicht zur vorherigen Meldung unterlag und daß
sie nicht über den von der Kommission zugelassenen Regelungsrahmen für Beihil
fen mit regionaler Zweckbestimmung hinausging.

2i Die Aufhebung dieser Entscheidung würde folglich bedeuten, daß die Kommission
verpflichtet wäre, die Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt zu
prüfen und das dazu in Artikel 93 Absatz 2 EWG-Vertrag vorgesehene Verfahren
einzuleiten.

22 Die Aufhebung der Entscheidung wäre nicht gleichbedeutend mit einer Feststel
lung der Rechtswidrigkeit der fraglichen Beihilfe, auf deren Grundlage die Rück
zahlung der bereits ausgezahlten Beträge verlangt werden könnte.
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23 Die beantragten einstweiligen Anordnungen sind zwar dazu geeignet, den behaup
teten Schaden zu verhindern; jedoch gehen sie über den Rahmen der von den
Antragstellerinnen erhobenen Nichtigkeitsklage hinaus.

24 Die Maßnahmen, die das Gericht im Verfahren der einstweiligen Anordnung er
lassen kann, sind nämlich nur vorläufiger Natur und treten nach Artikel 86 § 3
der Verfahrensordnung mit Verkündung des Endurteils grundsätzlich außer Kraft.
Daher dürfen einstweilige Anordnungen nur zum Gegenstand haben, die Interes
sen einer der Parteien des Verfahrens zu schützen, damit dem Endurteil nicht die
praktische Wirksamkeit genommen und es dadurch sinnlos gemacht wird.

25 Zudem ist es im Verfahren der einstweiligen Anordnung im Hinblick auf den In
halt der mit der Nichtigkeitsklage angegriffenen Entscheidung nicht möglich, die
Vereinbarkeit der fraglichen Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt zu beurteilen
und so festzustellen, ob Gründe glaubhaft gemacht sind, die die beantragte einst
weilige Anordnung rechtfertigen.

26 Der Antrag der Antragstellerinnen ist daher jedenfalls verfrüht.

27 Unter diesen Umständen erübrigt es sich, auf das Vorbringen der Kommission ein
zugehen, der geltend gemachte Schaden stehe nicht unmittelbar bevor, da er erst
in dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Betriebseinheit eintrete, und er sei auch
nicht irreparabel, da sie die Rückzahlung der Beihilfe verlangen könne, sofern sie
nach einem Verfahren gemäß Artikel 93 Absatz 2 deren Unvereinbarkeit mit dem
Gemeinsamen Markt feststelle.

28 Der Antrag auf einstweilige Anordnung ist daher zurückzuweisen.

I - 2564



CIRFS U. A. / KOMMISSION

Aus diesen Gründen

hat

DER PRÄSIDENT

beschlossen:

1) Der Antrag auf einstweilige Anordnung wird zurückgewiesen.

2) Die Kostenentscheidung bleibt vorbehalten.

Luxemburg, den 17. Mai 1991.

Der Kanzler

J.-G. Giraud
Der Präsident

O. Due
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